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Ausschreibung
Thüringer Schwimmertreffen am Sonnabend, 06. März 2010, in Erfurt

Veranstalter: Thüringer Schwimmverband
Ausrichter: Erfurter SSC e. V.
Veranstaltungsort: Südschwimmhalle Erfurt, Johann-Sebastian-Bach-Str. 6
Wettkampfbecken: 50-m-Becken, 8 Bahnen, Wassertiefe 2,00 m
Zeitnahme: elektronische Zieleinlauf- und Zeitmessanlage
Einschwimmen: 09.00 Uhr
Mannschaftsleiterbesprechung: 09.15 Uhr
Kampfrichterbesprechung: 09.30 Uhr
Wettkampfbeginn: 10.00 Uhr
Wettkampffolge 1. Abschnitt (10.00 Uhr)

WK 01 50 m Rückenschwimmen Männer
02 50 m Rückenschwimmen Frauen
03 200 m Freistilschwimmen Männer
04 200 m Freistilschwimmen Frauen
05 100 m Schmetterlingsschwimmen Männer
06 100 m Schmetterlingsschwimmen Frauen
15 Minuten Pause und Siegerehrungen
07 50 m Brustschwimmen Männer
08 50 m Brustschwimmen Frauen
09 100 m Rückenschwimmen Männer
10 100 m Rückenschwimmen Frauen

2. Abschnitt (Beginn 30 Minuten nach Ende des 1. Abschnitts)

11 50 m Freistilschwimmen Männer
12 50 m Freistilschwimmen Frauen
13 100 m Brustschwimmen Männer
14 100 m Brustschwimmen Frauen
15 50 m Schmetterlingsschwimmen Männer
16 50 m Schmetterlingsschwimmen Frauen
10 Minuten Pause und Siegerehrungen
17 100 m Freistilschwimmen Männer
18 100 m Freistilschwimmen Frauen
19 200 m Lagenschwimmen Männer
20 200 m Lagenschwimmen Frauen

Allgemeine Bestimmungen
1. Die Wettkämpfe werden nach den Wettkampfbestimmungen des DSV, der Rechtsordnung und den 

Antidopingbestimmungen des DSV durchgeführt.
Die Wettkämpfe werden nach der Ein-Start-Regel ausgetragen.

2. Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder von Vereinen/Startgemeinschaften, 
die dem TSV angehören. Die Teilnehmer müssen:
- beim DSV registriert sein und die Jahreslizenz für 2010 besitzen,
- sich einer ärztlichen Untersuchung, die nicht länger als ein Jahr zurückliegen darf, auf ihre Trai-
nings- und Wettkampffähigkeit unterzogen haben.
Der meldende Verein gibt mit der Meldung die Versicherung ab, dass die von ihm gemeldeten 
Schwimmer ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können.
Verstöße werden entsprechend den WB §§ 16 und 17 geahndet.
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3. Startberechtigung: Startberechtigt sind Schwimmer und Schwimmerinnen der Jahrgänge 2000 und 
älter.

4. Laufeinteilung: Die Läufe werden nach den gemeldeten Zeiten gesetzt.
5. Wertung und Auszeichnungen: Die Wertung erfolgt entsprechend der Ausschreibung in den Jahr-

gängen 2000 bis 1993, Junioren, AK 20 sowie in den Masters-AK 25, 30,....., 95 und älter getrennt 
nach Männern und Frauen.
Die Plätze 1 - 3 werden mit Urkunden ausgezeichnet.

6. Meldungen: Die Meldungen sind auf amtlichem Meldebogen und amtlicher Meldeliste vorzuneh-
men. Meldungen per e-Mail werden angenommen, der meldende Verein ist für die Lesbarkeit ver-
antwortlich. Die Meldung muss alle erforderlichen Angaben (z. B. ID-Nummern) enthalten. Unvoll-
ständige Meldungen werden zurückgewiesen.

7. Meldeanschrift: Erfurter SSC, Südschwimmhalle, Johann-Sebastian-Bach-Str. 6, 
Fax 0361/5643560, Gerald Stern, e-Mail Gerald.Stern@t-online.de.

8. Meldeschluss: 24.02.2010
Die Verantwortung für den rechtzeitigen Eingang liegt beim meldenden Verein. Später eingehende 
Meldungen werden nicht berücksichtigt. 
Die Vereine erhalten nach dem Meldeschluss per e-Mail eine zahlenmäßige Meldebestätigung (e-
Mail-Adresse mit der Meldung angeben)..

9. Meldegeld: Das Meldegeld beträgt je Start 4,00 € .
Es ist mit der Meldung fällig, indem der Meldung die Kopie eines Überweisungsbeleges beigefügt 
wird.
Das Meldegeld ist auf das Konto des Thüringer Schwimmverbandes: HypoVereinsbank Erfurt BLZ 
82020086, Konto-Nr. 5180113071, Vermerk: Thüringer Schwimmertreffen, einzuzahlen.
Bezahlung am Wettkampftag ist zulässig.

10. Erhöhtes nachträgliches Meldegeld: wird nicht erhoben.
11. Kampfgericht: Jede/r teilnehmende Verein/Startgemeinschaft stellt auf eigene Kosten entsprechend 

seiner gemeldeten Teilnehmer Kampfrichter mit gültiger Lizenz je Wettkampfabschnitt nach folgen-
dem Schlüssel:
- 0 bis  2 Teilnehmer 0 Kampfrichter,    - 3 bis  8 Teilnehmer  1 Kampfrichter,
- 9 bis 15 Teilnehmer 2 Kampfrichter,    - 16 bis 25 Teilnehmer 3 Kampfrichter,
- 26 bis 35 Teilnehmer 4 Kampfrichter,    - ab 36 Teilnehmer     5 Kampfrichter.
Die Meldung der Kampfrichter ist namentlich mit der Angabe der Lizenzgruppe und des Einsatzab-
schnittes auf dem Meldebogen vorzunehmen. Je nicht gestellten Kampfrichter hat der betreffende 
Verein eine Ordnungsgebühr gemäß § 10 (4) WB von 50,00 € je Wettkampfabschnitt bis spätestens 
10 Tage nach der Veranstaltung an den TSV (Bankverbindung s. Punkt 9.) mit dem Vermerk „Ord-
nungsgebühr Kampfrichter“ zu überweisen.
Die Kampfrichterkleidung ist weiß.

12. Schiedsrichter: Die Schiedsrichter werden vom Kampfrichterobmann benannt und eingeladen.
13. Protokoll: Das Protokoll wird den Vereinen 30 Minuten nach Ende der Wettkampfveranstaltung 

übergeben. Protokoll und Urkunden werden nur nachgesandt, wenn beim Ausrichter ein beschrifteter 
und ausreichend frankierter Briefumschlag hinterlegt wird. Mit der Meldung ist anzugeben, ob das 
Protokoll in Papierform oder auf mitgebrachter Diskette benötigt wird.

14. Für abhanden gekommene Gegenstände oder beschädigtes Eigentum der Teilnehmer haften weder 
Veranstalter noch Ausrichter oder Eigentümer der Wettkampfstätte.

Erfurt, den 24.09.2009
H. Sloksnat R. Dittrich
Schwimmwart Sachbearbeiter Wettkämpfe


